
Statuten 

Kompetenz Sinnesbehinderung im Alter (KSiA) 

(mit Sitz in Zürich) 

1. Name und Sitz 

Unter dem Namen "Kompetenz Sinnesbehinderung im Alter" (KSiA) besteht ein gemeinnüt
ziger Verein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB mit Sitz in Zürich . 

2. Zweck 

De r Verein bezweckt die Verbreitung von Kenntnissen über Se h- un d Horbehinderung i m 
Alter und engagiert sich für die seh- und horbehinderungsspezifische Unterstützung von im 
Alter von Sinnesbehinderung betroffenen Personen. Der Verein kann sich zu diesem Zweck 
auch politisch oder journalistisch betãtigen oder in anderer Weise Lobbyarbeit für die ge
nannte Thematik betreiben. 

Der Verein verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn. 

3. Mittel 

Zur Verfolgung des Vereinszweckes verfügt der Verein über die Beitrãge der Mitglieder, wel
che jãhrlich von der Mitgliederversammlung festgelegt werden , jedoch hochstens Fr. 250.-
pro Jahr betragen. 

Der Verein kann Zuwendungen aller Art entgegennehmen 

4. Mitgliedschaft 

Aktivmitglied mit Stimmberechtigung kann jede natürliche und juristische Person werden, die 
die lnteressen des Vereins teilt. 

Passivmitglied ohne Stimmberechtigung kann jede natürliche und juristische Person werden , 
die sich dem Verein als Gonnermitglied zugewandt fühlt. 

Aufnahmegesuche sind an den Prasidenten/die Prasidentin zur richten; über die Aufnahme 
entscheidet der Vorstand . 

5. Erloschen der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft erlischt 
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- bei natürliehen Personen dureh Austritt, Aussehluss oder Tod , 

-bei juristisehen Personen dureh Austritt, Aussehluss oder Auflõsung . 

6. Austritt und Aussehluss 

Ei n Vereinsaustritt ist jederzeit mõglieh. Die Austrittserklarung ist sehriftlieh an de n Vorstand 
zu riehten. 

Ein Mitglied kann jederzeit aus dem Verein ausgesehlossen werden . Der Vorstand fallt den 
Aussehlussentseheid ; das Mitglied kann den Aussehlussentseheid an die Mitgliederver
sammlung weiterziehen. 

7. Organe des Vereins 

Die Organe des Vereins sind: 

a) die Mitgliederversammlung 
b) der Vorstand 
e) die Revisionsstelle 

8. Die Mitgliederversammlung 

Das oberste Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. Eine ordentliehe Mitglieder
versammlung findet jahrlieh bis spatestens Ende J uni statt . 

Zur Mitgliederversammlung werden die Mitglieder zwei Woehen zum voraus sehriftl ieh einge
laden, unter Beilage der Traktandenliste. 

Die Mitgliederversammlung hat die folgenden Aufgaben: 

a) Wahl bzw. Abwahl des Vorstandes sowie der Revisionsstelle 
b) Festsetzung und Anderung der Statuten 
e) Abnahme des Jahresberiehtes und der Jahresreehnung sowie des Revisorenberiehtes 
e) Festsetzung des Mitgliederbeitrages 
f) Behandlung der Aussehlussrekurse 

An der Mitgliederversammlung besitzt jedes Mitglied e ine Stimme; die Besehlussfassung 
erfolgt mit einfaehem Mehr. Passivmitglieder kõnnen zur Mitgliederversammlung eingeladen 
werden oder im Naehhinein über die Gesehafte informiert werden. Sie besitzen kein Stimm
reeht. 

9. Der Vorstand 

Der Vorstand besteht aus mindestens drei Personen, die das Prasidium , die Protokoll
führung und das Kassenwesen der Vereinskasse versehen . Er konstituiert sieh selber. 
Der Vorstand ist auf zwei Jahre gewahlt. Er kan n wiedergewahlt werden. 
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Der Vorstand vertritt den Verein nach aussen und führt gemeinsam die laufenden Geschãfte. 

Der Vorstand ist für alle nicht ausdrücklich der Mitgliederversammlung zugewiesenen Ent
scheide zustãndig. 

Den Mitgliedern des Vorstands wird keine Entschãdigung ausgerichtet. Führen vom Vor
stand einzelnen seiner Mitglieder oder Vereinsmitgliedern übertragene Aufgaben zu ausser
ordentlichem Aufwand und Spesen, kann beides vergütet werden. 

1 O. Die Revisionsstelle 

Oie Mitgliederversammlung wãhlt die Revisionsstelle für zwei Jahre. Sie kann wiedergewãhlt 
werden. 

11. Unterschrift 

Der Verein wird durch die Kollektivunterschrift zweier Mitglieder des Vorstandes verpflichtet. 

12. Haftung 

Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet primãr das Vereinsverm6gen. Darüber hinaus 
haften die Mitglieder h6chstens im Rahmen des jãhrlichen Mitgliederbeitrags. 

13. Statutenãnderung 

Oie vorliegenden Statuten konnen von der Mitgliederversammlung abgeandert werden, wenn 
drei Viertel der anwesenden Mitglieder dem Anderungsvorschlag zustimmen. 

14. Auflosung des Vereins 

Die Auflosung des Vereins kann mit einer Mehrheit von vier Fünfteln der Anwesenden be
schlossen werden, wenn drei Viertel aller stimmberechtigten Mitglieder an der Versammlung 
teilnehmen. 

Nehmen weniger als drei Viertel aller Mitglieder an der Versammlung teil , ist innerhalb eines 
Monats eine zweite Versammlung abzuhalten . An dieser Versammlung kann der Verein auch 
dann mit einfacher Mehrheit aufgelost werden , wenn weniger als drei Viertel der stimmbe
rechtigten Mitglieder anwesend sind. 

Bei einer Auflosung des Vereins fãllt das Vereinsvermogen an eine steuerbefreite lnstitution 
mit Sitz in der Schweiz, welche den gleichen oder einen ãhnlichen Zweck verfolgt. Eine Ver
teilung an die Mitglieder ist ausgeschlossen. 
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15. lnkrafttreten 

Diese Statuten sind an der Gründungsversammlung vom 29. Februar 2012 angenommen 
worden und mit diesem Datum in Kraft getreten. 

Die am 29. Mai 2012 beschlossene Aenderung der Art. 3 und 12 ist an diesem Datum in 
Kraft getreten. 

Die am 19. Dezember 2012 beschlossenen Aenderungen treten mit diesem Datum in Kraft. 

Die am 28. November 2021 beschlossenen Aenderungen sind mit diesem Datum in Kraft 
getreten. 

Zürich, Herrrliberg, 6. Dezember 2021 

Die Prãsidentin: Der Aktuar: 

~.v__ ... !_-~l~- jJ/Z{íl--__ 
(Fatima Heussler) (Ernst Weilenmann) 


